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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 16. Februar 2024 
Der Bürgermeister 
Hoch- und Straßenbau 
Aktenzeichen: 66 40 00 
 

Vorlagen-Nr.  794-2020/2025 

Sachbearbeiter: Hermann Derix 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 27. Februar 2024  

 

 

Erneuerung von Brücken  

 

Sachverhalt: 

Die Brückenbauwerke innerhalb des Gemeindegebiets werden regelmäßig überprüft und die 

Prüfergebnisse in einem Brückenbuch dokumentiert. Bei der Begutachtung im Jahr 2022 wur-

den bei den Hängebrücken an der Oebeler Straße im Ortsteil Overhetfeld massive Schäden am 

Traggerüst festgestellt. Die Brücken wurden daher für den Schwerlastverkehr gesperrt. Eine Sa-

nierung der Brückenanlage ist nach Auskunft der Fachplaner nicht möglich. Die Kosten für ei-

nen notwendigen Neubau der beiden Brüggen betragen nach Kostenschätzung des Planungs-

büros Schädlich aus Wassenberg ca. 950.000,00 Euro einschließlich Planungsleistungen.  

 

Das Brückenbauwerk wurde im Jahr 1999 durch den Schwalmverband errichtet und ging dann 

in das Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten über. Die Auflager der Brückenplatten erfolgte 

aus Eichenholzpfählen. Diese sind im Wechselbereich nass/trocken weggefault. Der angren-

zende Baumbestand verhindert darüber hinaus ein schnelles Abtrocknen der Brettschichtholz-

träger, wodurch sich ein beschleunigter Fäulnisprozess an der Holzkonstruktion ergibt.  

 

Bei Aufnahme der v. g. Maßnahme in das Förderprogramm Nahmobilität und Bewilligung von 

Fördermitteln könnte der Fördersatz für die Maßnahme 80 v. H. der anrechnungsfähigen Kosten 

betragen. 
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Beschlussvorschlag: 

- Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeiten zum Neubau der Brückenbauwerke an der Oe-

beler Straße im Ortsteil Overhetfeld durchzuführen und  

- für die Erneuerung der beiden Brücken an der Oebeler Straße im Ortsteil Overhetfeld einen 

Förderantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf nach den Richtlinien zur Förderung der 

Nahmobilität in den Städten, Gemeinden und Kreisen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(FöRi-Nah) zu stellen. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Ansicht Brückenbauwerke neu 

2. Prüfbericht Ing.-Büro PSP GmbH, Aachen 

 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☒ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle: 78520000/7.000332.700 

Kosten der Maßnahme:  950.000,00 EUR  

Folgekosten:     1.000,00 EUR  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☐ 




